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Bekanntmachung
Breisgau-S-Bahn2020: ElektrifizierungundAusbauder Elztalbahn zwischen

Denzlingen und Elzach (Kreis Emmendingen).

Erörterungstermin im laufenden Planfeststellungsverfahren des Regie-

rungspräsidiums Freiburg

Für das oben genannte Vorhaben wurde am 26.02.2016 das Planfeststellungs-
verfahren eingeleitet und vom 14.03.2016 bis 13.04.2016 die Offenlage der
Planunterlagen durchgeführt.
Zur Fortsetzung der Anhörung findet ein Erörterungstermin am

Mittwoch, dem 27. September 2017, ab 9.00 Uhr

und am
Donnerstag, dem 28. September, ab 9.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Oberwinden,

Reschenberg 7, 79297 Winden im Elztal statt.
Gegebenenfalls wird der Erörterungstermin bereits am 27. September been-
det, der 28. September dient insoweit als Reservetermin. In diesem Erörte-
rungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die einge-
gangenen Stellungnahmen mit der DB Netz AG als Antragsteller, den Behör-
den und Verbänden, den Betroffenen sowie mit den Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert.

Folgender Ablauf ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Einführung in den Erörterungstermin
2. Vorstellung des Vorhabens
3. Kommunale Belange
4. Belange des Immissionsschutzes (insb. Lärm, Erschütterung, Elektrosmog)
5. Private Belange
Mittagspause ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Fortsetzung der Erörterung ggf. der vor der Mittagspause vorgesehenen Be-
lange
6. Verkehrliche Belange
7. Belange des Naturschutzes, Umweltschutzes
8. Belange von Wasser, Abwasser, Altlasten u. Bodenschutz
9. Belange der Landwirtschaft
10. Belange der Forstwirtschaft
11. Belange des Brand- und Katastrophenschutzes
12. Sonstige Belange
Weitere Informationen, zum Verfahren und zur Planung können im Internet
unter (http://www.rp-freiburg.de) unter der Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der
Seite
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Elztalbahn.aspx
abgerufen werden.
Aufgrund der großen Anzahl von Einwendern erfolgt die Benachrichtigung

über diesen Erörterungstermin nach § 73 Abs. 6 Satz 4 Landesverwaltungs-

verfahrensgesetz durch öffentliche Bekanntmachung des Regierungspräsi-

diums imStaatsanzeiger, inderBadischenZeitungsowie indenMitteilungs-

blättern von Denzlingen, Sexau, Waldkirch, Gutach im Breisgau, Winden im

Elztal und Elzach. Eine zusätzliche schriftliche Benachrichtigung der einzel-

nen Einwender erfolgt nicht.

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
- Der vorgesehene Ablauf kann kurzfristig geändert werden.
- Die Teilnahme an dem Termin ist nicht verpflichtend. Bei Ausbleiben eines
Beteiligten kann aber auch ohne ihnverhandeltwerden. Unabhängigvon der
Teilnahme wird die Anhörungsbehörde die vorgebrachten Einwendungen
prüfen.
-Die Einwendungsfrist ist am 27.04.2016 abgelaufen. Alle erst danach bei der
Planfeststellungsbehörde eingegangenen Einwendungen sind, soweit sie
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, verspätet und kön-
nen im Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Dieser Einwendungs-
ausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich
auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfungbeziehen,nuraufdasbekanntgemachteVerwaltungsverfahren.
-Die Vertretung durch einen Vertreter ist möglich. Die Vollmacht ist in diesem
Fall spätestens im Termin schriftlich zu übergeben.
- Mit dem Schluss des Erörterungstermins ist das Anhörungsverfahren been-
det.
-Durch die Teilnahme am Termin etwa entstehende Aufwendungen (auch für
einen Bevollmächtigten) können nicht erstattet werden.
- Die Erörterungsverhandlung ist nach Verfahrensrecht grundsätzlich nicht
öffentlich. Es ist aber zulässig und vorgesehen öffentlich zu verhandeln, so-
weit keiner der Beteiligten widerspricht.
- Die Erörterung stellt, sofern und soweit diese unter Zulassung der Öffent-
lichkeit durchgeführtwird, die Erörterung dervon der betroffenen Öffentlich-
keit erhobenen Einwendungen im Sinne von § 9 Abs. 1 UVPG iVm § 73 Abs. 6
VwVfG dar.
Freiburg i. Br., den 11.09.2017

Regierungspräsidium Freiburg

Fortsetzung auf Seite 4

Aufgrund § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 4 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) jeweils 
in der zuletzt geänderten Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Wald-
kirch am 26.09.2016 folgende

SATZUNG
beschlossen:

§ 1 Festlegung des 
Städtebauliches Erneuerungsgebiets

1.  Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche 
Missstände und Mängel vor. Dieses Gebiet soll durch städtebauliche 
Erneuerungsmaßnahmen wesentlich verbessert und umgestaltet wer-
den. Das insgesamt ca. 1,5 ha umfassende Gebiet wird hiermit förm-
lich als Städtebauliches Erneuerungsgebiet festgelegt und erhält die 
Bezeichnung „Sonnenhof“.

2.  Das Städtebauliches Erneuerungsgebiet umfasst alle Grundstücke und 
Grundstücksteile innerhalb der im Plan „Abgrenzungsplan“ der Stadt 
Waldkirch vom 07.03.216 abgegrenzten Fläche. Dieser Lageplan bildet 
einen Bestandteil dieser Satzung und ist als Anlage beigefügt. 

3.  Werden innerhalb des Städtebauliches Erneuerungsgebiets durch 
Grundstückszusammenlegungen Flurstücke aufgelöst und neue Flur-
stücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue 
Flurstücke, sind auf diese die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls 
anzuwenden.

§ 2 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im klassischen Verfahren durchge-
führt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 
156a BauGB finden daher Anwendung.

§ 3 Genehmigungspflichten

Die Vorschriften der §§ 144 und 145 BauGB über genehmigungspflichti-
ge Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge sowie über Genehmigun-
gen finden in ihrem vollen Umfang Anwendung.

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung wird gem. § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Hinweis:
1. Unbeachtlich werden:
 a)  nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
  –  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

  –  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

 b)  nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GemO oder aufgrund der GemO – ausgenommen die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen oder die Bekannt-
machungen –,

  wenn sie in beiden Fällen nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Waldkirch unter Dar-
legung des die Verletzung oder den Mangel begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

2.  Der in § 1 der Satzung genannte Lageplan (Abgrenzungsplan) ist 
als Planverkleinerung abgedruckt. Der Originalplan kann von Jeder-
mann während der üblichen Öffnungszeiten beim im Rathaus, Zi. 
306 eingesehen werden. 

3.  Aufgrund von § 142 Abs. 3 BauGB (Neufassung ab dem 01.01.2016) 
wird für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme eine Frist bis 
31.12.2021 festgelegt.

4.  Die Sanierung wird im vereinfachten Verfahren unter Anwendung 
der Vorschriften der §§ 144 und 145 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben, Teilungen, Rechtsvorgänge sowie Genehmigun-
gen durchgeführt.

5.  Für Auskünfte steht die Sanierungsstelle, Frau Hunger, Tel.-Nr.: 07681 
404168 zur Verfügung. 

Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Waldkirch, den 14.09.2017
gez. Götzmann, Oberbürgermeister

Stadt Waldkirch
Landkreis Emmendingen

Satzung der Stadt Waldkirch über die förmliche Festlegung
des Städtebauliches Erneuerungsgebiets „Sonnenhof“ vom 07.03.2016
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Sitzung des Technik- und Umweltausschusses der
Stadt Waldkirch

Am Dienstag, 19. September, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Waldkirch (Marktplatz 1-5) eine öffentliche Sitzung des Technik- und Umwelt-
ausschusses der Stadt Waldkirch. Auf der Tagesordnung steht: 1. Unterrich-
tung über die Finanzlage des Wasserwerks; 2. Sport- und Stadthalle Wald-
kirch, Auftragsvergabe der Aufzugsarbeiten; 3. Bekanntgaben und kleine An-
fragen.

Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses

Am Mittwoch, 20. September, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Waldkirch (Marktplatz 1-5) eine öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und So-
zialausschusses der Stadt Waldkirch. Auf der Tagesordnung steht: 1. Virtua-
lisierung der IT-Infrastruktur: Auftragsvergabe; 2. Veranstaltung zur Würdi-
gung des Ehrenamtes; 3. Bekanntgaben und kleine Anfragen.

Sitzung des Ortschaftsrates Buchholz

Am Donnerstag, 21. September, beginnt ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses Buchholz (Eisenbahnstraße 5) eine öffentliche Sitzung des Ortschafts-
rates Buchholz. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der
Zuhörer; 2. Besucherleitsystem - Erweiterung Buchholz; 3. Bekanntgaben; 4.
Bericht vom Buchholztreffen in Buchholz/Rumänien; 5. Fragen und Anregun-
gen der Ortschaftsräte.

Sitzung des Ortschaftsrates Suggental

Am Donnerstag, 21. September, beginnt ab 19 Uhr in der Silberberghalle in
Suggental (Kirchweg5) eineöffentlicheSitzungdesOrtschaftsratesSuggental.
Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörer; 2. Berg-
bauwanderweg Suggental: Namensgebung und Logo; 3. Mittelanmeldung für
das Haushaltsjahr 2018: Ergebnishaushalt; 4. Bekanntgaben; 5. Fragen und
Anregungen der Ortschaftsräte.

Infos zur Bundestagswahl im Wahlkreis Emmendingen-Lahr

Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, sind im Wahlkreis Em-
mendingen-Lahr rund 218.000 Personen ab 18 Jahren wahlberechtigt. Die
Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahltag ver-
hindert ist oder per Briefwahl abstimmen will, erhält seine Briefwahlunter-
lagen im Rathaus seiner Heimatgemeinde. Das vorläufige Wahlergebnis für
den gesamten Wahlkreis steht voraussichtlich zwischen 21 und 22 Uhr fest.
Die Ergebnisse für alle 41 Gemeinden im Wahlkreis sowie das Gesamtergeb-
nis werden am Sonntag, 24. September, auf der Internetseite des Landratsam-
tes Emmendingen unter www.landkreis-emmendingen.de veröffentlicht.

Bundestagswahl 2017 Rücksendung Wahlbriefe,
Verlagerung Wahllokale

Aus gegebenem Anlass weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Wahlbrie-
fe zur Bundestagswahl rechtzeitig aufgegeben werden müssen, damit die
Stimmen gezähltwerden können. Die Wahlbriefsendung muss spätestens am
Freitag bis zum Zeitpunkt der letzten Leerung des Briefkastens eingeworfen
werden, sodass noch eine rechtzeitige Beförderung gewährleistet ist. Es ist
ebenfalls möglich, den Wahlbrief in den Hausbriefkasten des Rathauses ein-
zuwerfen, dessen Anschrift auf dem roten Wahlbriefumschlag aufgedruckt
ist. Verspätet eingehende Wahlbriefe werden nicht gezählt. Weiter wird be-
kannt gemacht, dass in verschiedenen Gebäuden der Stadt Waldkirch meh-
rere Wahllokale untergebracht sind beziehungsweise, dass einige Wahllokale
verlagert wurden. Bitte vergewissern Sie sich vorher anhand der Wahlbe-
nachrichtigung, inwelchem Wahllokal Siewählen können und unterwelcher
Anschrift sich dieses befindet.

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen

Zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages am Sonntag, 24. September, sind alle
Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unab-
hängig von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man wegen schlechten
Sehens die Wahlunterlagen selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die Blinden-
und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten
Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettel werden in die Schablonen ge-
legt. Die Felder für die „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der
Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusam-

men mit der Schablonewird, ebenfalls kostenlos, eineAudio-CD ausgeliefert.
Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser
CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des
Stimmzettels vollständig wiedergegeben.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die sich für die-
ses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die Schablone und eine Audio-
CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei
den Blinden- und Sehbehindertenverbänden an unter der Telefonnummer
0761 / 3 61 22.

Veranstaltungen für den Winterkalender anmelden

Die Stadtverwaltung Waldkirch möchte erneut den erfolgreichen Winterka-
lender Waldkirch drucken sowie im Internet veröffentlichen. Alle, die eine
öffentlicheVeranstaltung mit Bezug zum Thema Winter oder Weihnachten im
Zeitraum von Freitag, 17. November 2017, bis Samstag, 6. Januar 2018, bewer-
ben möchten, senden diese bitte bis Freitag, 29. September, an lina.va-
sen@stadt-waldkirch.de, Telefon 07681 / 404-256. Benötigt werden folgende
Informationen: Datum, Uhrzeit, Ort, Thema und ein Satz Kurzinformation
über die Veranstaltung. Falls vorhanden können Sie gerne auch ein Bild schi-
cken. Die Stadt Waldkirch behält sich vor, eine Auswahl der Veranstaltungen
zu treffen.

„Team Heimattage“

Die Heimattage 2018 in Waldkirch sind vor allem ein riesiges Gemeinschafts-
projekt, das nur durch viele helfende Hände erfolgreich umgesetzt werden
kann. Deshalb sucht die Stadt Waldkirch ehrenamtliche Helfer, die sich für
ihre Heimat und Waldkirch einsetzen möchten. Alle ehrenamtlichen Helfer
werden mit Dienstkleidung und Verpflegung ausgestattet und erhalten eine
entsprechende Schulung. Informationen und Kontakt bei Hubert Bleyer, per
E-Mail unter bleyer@stadt-waldkirch.de oder telefonisch unter 07681 / 40 42
42.

Heiß auf Lesen 2017 „Ratzfatz“ zu Gast in der Mediathek

Die Leseclub-Aktion 2017 nähert sich dem Ende. Deshalb bittet das Team der
Mediathek darum, alle Lesefächer spätestens in der 1. Schulwoche abzuge-
ben. Am Samstag, 16 September findet ab 14 Uhr das Abschlussfest mit der
Kindermusikgruppe „Ratzfatz“ aus Freiburg sowie der Preisverlosung in der
Mediathek statt. Die Mitmachshow mit viel fetziger Musik regt zum Mitsingen
an und rüttelt jedes Tanzbeinwach! Sie richtet sich an Jung undAlt und dauert
ca.60Minuten.FürdieTeilnehmerinnenundTeilnehmerderLeseclub-Aktion
gibt es die Eintrittskarten kostenlos in der Mediathek, sonst kostet der Eintritt
drei Euro. Nähere Informationen in der Mediathek unter der Telefonnummer
07681 / 24 14 7.

Teilnahme an der KERNiG-Studie noch möglich

Wer noch an der Verlosung im KERNiG-Projekt teilnehmen möchte, kann auf
www.soscisurvey.de/kernig einen Fragebogen zum Thema „Ernährung“ aus-
füllen und mit etwas Glück 500 Euro gewinnen. Innerhalb des KERNiG-Pro-
jekts wird die Ernährung von der Erzeugung über den Verkauf bis hin zur
Entsorgung in den Städten Waldkirch und Leutkirch im Vergleich untersucht.
Anhand der Ergebnisse der Befragung soll herausgearbeitet werden, in wel-
chen Bereichen des Ernährungssystems Veränderungen nötig und möglich
sind.

Vortrag „sicher mobil“ – Wie halte ich mich fit für den
Straßenverkehr?

Am Dienstag, 20. September, gibt es im Roten Haus ab 18 Uhr einen Vortrag
der Kreisverkehrswacht Emmendingen zum Thema „sicher mobil“, der sich
an erfahrene Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ab 50 Jahren
richtet. Im Mittelpunkt des Vortrags steht der Erfahrungsaustausch, um mög-
lichst lange mobil zu bleiben. Teilnehmen können alle Verkehrsteilnehmer,
egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer. Anmeldung unter 07685 /
3169807 oder per E-Mail unter info@kreisverkehrswacht-emmendingen.de

Interkulturelle Woche 2017 – Auftaktveranstaltung mit
Firas Alshater

Von Mittwoch, 13. September, bis Sonntag, 8. Oktober, findet die „Interkultu-
relle Wochen 2017“ in Waldkirch statt. Auftakt ist am Mittwoch, 13. Septem-
ber, um 19.30 Uhr mit einer Lesung des Autors Firas Alshater im Großen Saal
des Gemeindezentrums St. Margarethen (Kirchplatz 7).
Sein Video „Wer sind diese Deutschen?“ erzielte auf YouTube Millionen von
Klicks und machte ihn auf einen Schlag berühmt. Von seinen Erlebnissen in
Deutschland und Syrien erzählt er an diesem Abend in einer Lesung zu sei-
nem Buch „Ich komme auf Deutschland zu“. Am Samstag, 16. September,
wird zum gemeinsamen Boule-Spielen ab 15 Uhr in der Schlettstadtallee so-
wie einem Seminar „Kompetent gegen rechte Sprüche“ von 9 bis 17 Uhr im
Besprechungsraum im Bayersepple (Marktplatz 18) eingeladen. Zu dieser Ver-
anstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Anmeldung unter der Telefonnummer 07681 / 404 238 oder per E-Mail an
frick@stadt-waldkirch.de.

Geschichtlicher Herbst – Veranstaltungen im September

Am Freitag, 22. September, entführt um 19 Uhr Torwächters Weib in das Wald-
kirch des 16. Jahrhunderts und erzählt allerlei Unterhaltsames und Wissens-
wertes aus der Stadtgeschichte. Teilnahme nach vorheriger Anmeldung in
der Tourist-Information (Marktplatz 1-5) unter der Telefonnummer 07681 / 19
433.
Am Samstag, 23. September, findet eine Spurensuche des Wirkens des Wald-
kircher Kulturpreisträgers Hubert Bernhard auf dem Waldkircher Friedhof
statt. Ab 15 Uhr werden die zahlreichen Kunstwerke des Bildhauers auf dem
Friedhof gezeigt und zahlreiche Anekdoten zu den Kleinoden erzählt. Im Ok-
tober und November wird das Programm des Geschichtlichen Herbsts fortge-
setzt.

Blutspenden in Waldkirch-Kollnau

Am Montag, 25. September, findet zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in der
Festhalle (Vogteistraße 3, 79183 Waldkirch-Kollnau) die nächste Blutspende-
aktion der DRK statt. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende
sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter
www.blutspende.de erhältlich.

Sprechstunde Beirat für Menschen mit Behinderung

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behinderung findet am Montag,
18. September, von 10 bis 11 Uhr im Generationenbüro im Rathausinnenhof
statt. Jeder Mensch, egal mit welcher Behinderung, kann sein Anliegen be-
sprechen und sich Rat und Hilfe holen. Weitere Informationen gibt es unter
der Telefonnummer 07681 / 404 232 oder per E-Mail an info@behinderten-
beirat-waldkirch.de.

Beratungsstelle „Pflegestützpunkt“

Der „Pflegestützpunkt“ ist eine Beratungsstelle für gesetzlich versicherte Pfle-
gebedürftige, Angehörige und Interessierte im Landkreis Emmendingen. Die
Beratungen finden in der Regel im Pflegestützpunkt Emmendingen (Markgra-
fenstraße 8) statt. Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung sind aber auch
Beratungen in Waldkirch im Generationenbüro (Rathausinnenhof) möglich
sowie Hausbesuche. Terminvereinbarung und weitere Auskünfte gibt es bei
Dipl. Sozialarbeiterin (FH) und Krankenschwester Christiane Hartmann unter
der Telefonnummer 07641 / 451 30 91 oder per E-Mail an pflegestuetz-
punkt@landkreis-emmendingen.de. Die Beratungen sind vertraulich und
unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes.

Beratung im Sozialrecht

Nächster Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in Waldkirch ist am
Montag, 18. September, von 8.30 bis 12.30 Uhr im Rathaus (Generationenbü-
ro). Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0761 / 50 44 90.

Beratungsservice für internationale Fachkräfte

Das Welcome Center Freiburg-Oberrhein bietet am Mittwoch, 27. September,
von 15 bis 18 Uhr in Waldkirch kostenlose Beratungen für internationale Fach-
kräfte und Unternehmen an. Die Beratung findet in der Agentur für Arbeit
Waldkirch (Damenstraße 21) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, per Tele-
fon unter 0761 / 13 79 79 55 oder per E-Mail welcomecenter@fwtm.de.

Antragstellung für Frosthilfe läuft an

Vom 11. September bis zum 30. Oktober 2017 können Anträge auf Gewährung
einer Frosthilfe gestellt werden. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes
Emmendingen bietet dazu am Montag, 18. September 2017 um 19 Uhr im Land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg eine Informati-
onsveranstaltung an. Anmeldung unter Telefonnummer 07641 / 451 91 91 oder
per E-Mail an a.schaefer@landkreis-emmendingen.de. Die Antragsunterla-
gen und weitere Informationen stehen ab 11. September 2017 im Internet unter
http://www.landwirtschaft-bw.info - Agrarpolitik & Förderung - Frosthilfe
2017 zum Download zur Verfügung.

Besichtigung der Abfallbehandlungsanlage Kahlenberg

Die Volkshochschule Nördlicher Breisgau bietet am Freitag, 22. September
2017 in Kooperation mit dem Landratsamt Emmendingen eine Besichtigung
der Abfallbehandlungsanlage auf dem Kahlenberg (bei Ringsheim, Berg-
werkstraße 1) an. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr. Anmeldung bei der
VHS Nördlicher Breisgau unter Telefonnummer 07641 / 9 22 50 oder E-Mail
info@vhs-em.de.

Aktuelle und zukünftige Straßensperrungen in Waldkirch

Heitereweg/Bahnhofsplatz: Der Bahnübergang Heitereweg/Bahnhofsplatz
wird am Montag, 18. September, von 7 bis 18 Uhr wegen Gleisbauarbeiten der
Bahn AG voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können aber passieren. Die
Umleitung erfolgt über die Freiburger Straße, Emmendinger Straße und Un-
teres Amtsfeld.
Hauptstraße, Rechenweg:Das Baugebiet „Am Elzufer“ wird derzeit erschlos-
sen. Deshalb muss der Bereich Hauptstraße und Rechenweg in vier Bauab-
schnitten,dererstebisvoraussichtlichMitteSeptember,voll gesperrtwerden.
Geh- und Radweg über die Elz: Für den Bau der neuen Elzbrücke kommt es
beim Geh- und Radweg im Bereich des Logistikzentrums der „SICK AG“ und
der L186 zu Beeinträchtigungen.
Torackerstraße:Wegen Aufstellung eines Autokrans muss die Toracker Stra-
ße in Höhe der Hausnummer 3 vom 13. September bis zum 18. September voll
gesperrt werden.
Mauermattenstraße, Adolf-Ruth-Straße, Buchholzer Straße, Radweg Frei-

burgerstraße 25-29, Hans-Jakob-Straße und Unterfelder Weg sowie Fabrik-

straße und Hauptstraße bis zur Lange Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße

Zur Einrichtung von schnelleren Internetverbindungen durch die Stadtwerke
Waldkirch finden in diesen Bereichen derzeit Erschließungsarbeiten statt; es
muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darüber hinaus muss
der Geh- und Radweg im Bereich Freiburger Straße 25-29 bis voraussichtlich
Mitte September voll gesperrt werden.
Waldstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Talstraße, Hildastraße

Zur Einrichtungvon schnelleren Internetverbindungen durch die Telekom fin-
den in diesen Bereichen derzeit Erschließungsarbeiten statt; es muss mit Ver-
kehrsbehinderungen gerechnet werden.
Jahnstraße und Adalbert-Stifter-Straße: Wegen umfangreicher Sanierungs-
und Umgestaltungsarbeiten bleiben die Jahnstraße und die Adalbert-Stifter-
Straße bis voraussichtlich März 2018 voll gesperrt. Die Arbeiten erfolgen in
Bauabschnitten. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger
und Radfahrer kommen an den Sperrstellen vorbei.
Heitereweg: Wegen der Sanierungsarbeiten am Turm der Kastelburg ist vo-
raussichtlich bis Ende September mit Zulieferverkehr über den Heitereweg
zumBruder-Klaus-KrankenhausundweiterüberdieHolzfahrwegedurchden
Wald zur Burg zu rechnen. Radfahrer und Fußgänger sollten diesen Bereich
in diesemZeitraum nach Möglichkeit umgehen. DieAbsperrungen im Bereich
der Bauarbeiten auf dem Burggelände sind aus Gründen der Unfallverhütung
dringend zu beachten. Der Turm selbst bleibt bis zur Fertigstellung verschlos-
sen.
Am Schänzle: Das Baugebiet Am Schänzle wird derzeit erschlossen. In die-
sem Bereich werden bis mindestens Ende Oktober Halteverbotsschilder auf-
gestellt.

Allgemeiner Veranstaltungskalender

Eine Übersicht über die Veranstaltungen aller Vereine und Institutionen in
Waldkirchgibt es aufdemVeranstaltungskalenderderTourismusgesellschaft
ZweiTälerLand, der die Stadt Waldkirch angehört: www.zweitälerland.de.
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GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
ELZACH

Einladung
Am Mittwoch, den 27. September 2017, findet um 19.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses Elzach, Hauptstraße 69, 
79215 Elzach, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach statt.

Tagesordnung

01.  Verpflichtung des in die Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Elzach nachrückenden Stadtrates 
Michael Meier, Wittenbachstraße 21, 79215 Elzach

02.  Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, 
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil 
Schwarzwald (Kapitel 3.2) 

  hier: 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 12 
Landesplanungsgesetz i.V.m. § 10 Raumordnungsgesetz

03. Bekanntgaben, Anregungen

04. Fragen der Bürgerinnen und Bürger

Die Bevölkerung ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. 

Mit freundlichen Grüßen

Roland Tibi, Verbandsvorsitzender


